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die objektive Gültigkeit Erkenntnis, speiiell unserer Allgeméih‚egriffe, des Satzes vom zureichenden Grunde, über Evidenz u..5, W, Werimmer eines der wichtigsten religiösen Probleme ın seiner Wurzel verstehenwill, greife dieser S5Studie, die sıch ebenso Urc. Gründlichkeit. wie icht-VOoO Darstellung auszeichnet.

Linz. Prof Hochaschböck.
Die -Unsterhlichkeit der eeie Von eOTG Heidingsfelder.13 19 München 1930, Max Hueber-Verla Brosch.6—‚ geb 7.80 EnDas uch Heidingsfelders bietet uns,SIC. der philosophischen Unsterblichkeitsü

nach einér >}  g  edrängten Über-
berzeugung 1m Laufe der (Ge-schichte, eine auf metaphysischen Voraussetzungen uhende Darlegung derewelse IUr die Unsterblichkeit der Menschenseele. Die sich abstraktenArgumente der scholastischen Philosophie sind nicht 1Ur klar un: über-zeugend wiedergegeben, s1e gewinnen uch unter der Feder des VerfassersAnschaulichkeit, Iut und Leben S1ie erhalten außerdem ein wertvolleStütze in mancherlei Nalcgijen aus verwandten WissenschaftsgebietenTage un: werden inha.  ich parallelen Aussprüchen der bDe-deutendsten Denker AUuUs er nd jüngster eit begleitet. Die modernenGegensätze und Ersatziformen der metaphysischen Unsterblichkeit werdenmit Sorgfalt geprüft und auf TUN! einsichtiger Beweisführung In ihrerinneren Unhaltbarkeit dargetan. Den Schluß des Werkes bildet ıne reicheAnthologie VO  — Texten - über die Unsterblichkeit der Menschenseele VOoONnato und Cicero angelangen Hıs auf 11ert, Gevser nd die Negerstämme1im Urwald VO  _ Lohalı. Das schöne, mit Liebe und Wärme geschriebeneBuch Heidingsfelders verdient in den reisen der Gebildeten und nıchtZzuletz der studierenden Jugend die weiteste Verbreitung,St. Gabriel Joh Brunsmann

Sıttliche Kechtslehre. Der I.Versu'ch einer objektiven Er-
Torschung des Rechtes Von mıl I1IC. Hölscher, Doktorbeider KRechte, Rechtsanwalt am Landgericht Leipzig BdAligemeine Kechtslehre. 13 AngewandteMünchen, ohne Jahreszahl Kösel-Pustet Rechts}ehre.

Im ersten an!: dieses bedeutenden Werkes (Allgemeine Rechtslehre)behandelt der Verfasser In vlier 1e1iılen Die Voraussetzungen des KRechtesdas ec. als Wesen und Begriff ec un Sittlichkeit das Ver-hältnis des natüurliıchen Rechtes ZU. positiven Recht Den Gegenstand deszweıten Bandes (Angewandte Rechtslehre) bilden aat, Staatsgewailt undstaatlıches ec Kirche, Kirchengewalt und kırchliches Recht 99:und Axirche das sittlich-positive Recht das göttliche ec. Wie derVerfasser dazu kam, dieses Werk zu Schreiben, erzählt CL HHS selbst In derVorrede. „Dieses uch ist ine innere Befreiung VON Zweifeln, die michseıt Beginn meıliner Juristischen Studien verfolgt haben Ich sa damalsı den Füßen de. üUunvergeßlichen Karl Binding, dessen klarem und Uurch-dringendem Verstand 1C viel verdank ber seine positivistische e  Alehre konnte schon damals den astend Anfänger N1IC. befriedigen, derbel ihr keine Antwort inden konnte auft 1e etzten Fragen un amıuglelc. auf die: ersten Fragen des Rechtes
Eingehende. un gründliche Forschungen über die tiefstén Grund-lagen des Rechtes führten ıh

Naturrechtes,
ZUr Anerkennung des alten klassischen

Er kennt die
und hilerin lieg der Hauptwert des vorliegenden : Werkes.modernen rechtspositivistischen Systeme sehr N und zel:In klarer gründlicher Weise die Oberflächlichkeit und Unhaltbarkeitderselben, und die Notwendigkeit, über un VOrTr em positiven ee: eln
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